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1. Erfordernis der Planaufstellung

Der Verkehr in der Gemeinde Herxhein am Berg ist stark
geprägt durch die Belastung des Durchgangsverkehres auf der
Weinstraße B 271. Durch die gut ausgebaute und auf vo].ler
Länge einsehbare Ortsdurchfahrt ist die Durchfahrtsgeschwin-
digkeit der Kfz verhä].tnismäßig hoch. Zusätzli.ch wirkt die
Verkehrsampe[ in der Ortsmitte, die ebenfa].]s von weitem gut
zu erkennen ist. geschwindigkeitserhöhend. Durch die hohe
Durchfahrtsgeschwindigkeit entsteht eine unnötige Gefährdung
der anderen Verkehrsteilnehmer. der Fußgänger. Radfahrer und
landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Es besteht außerdem eine
starke Belastung für die Anwohner durch den Verkehrslärm.
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Die Gemeinde Herxheim am Berg hat deshalb in ihrem Dörfer
neuerungskonzept 1987 die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt
der Weinstraße a]s einen Entwick].ungsschwerpunkt herausge
stellt

Als Kurzfristiges Ziel wird angestrebt. die Durchfahrtsge
schwindigkeit zu reduzieren. Hierzu sollen gestalterische
Maßnahnen im Bereich der Ortseingänge und im Bereich des
Straßenraumes der gesamten Ortsdurchfahrt. sowie ordnungs
rechtliche Begleitmaßnahnen geplant und ausgeführt werden

Langfristiges Ziel ist die völlige Verkehrsberuhigung durch
den Bau der B 271 -neu-

2 Einfügung in die Bauleitplanung und in die überörtliche

Planung

Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Freinsheim ist
der P[anungsbereich a]s öffent]iche Verkehrsf].äche dar-
gestellt
Die Zweckbestimmung der Straße ändert sich auch in Zukunft
nicht. Daher ist der Bebauungsplan gen. S8 Abs.2 BauGB aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt

3. Bestehende Rechtsverhältnisse

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich an
südlichen Ortsrand über den Bereich der öffentlichen
Straßenverkehrsfläche. Diese wird in wesentlichen durch die
Freiflächen der Winzergenossenschaft und in übrigen durch
[andwirtschaft[ich genutzte F[ächen begrenzt. Bebauungsp].äne
gibt es ftlr die nähere Umgebung keine
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4 Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungs

bereiches des Bebauungsp]-anes

Der Planungsbereich wird geprägt durch die Weinstraße B 271
die als asphaltierte Fläche mit seitlichen Randstreifen z.T
aus Beton, z.T. aus Asphalt. z.T. aus Naturpflaster begrenzt
wird. Die äußere Begrenzung des Straßenraumes bilden vor-
wiegend die Einfriedüngsmauern der östlich und westlich ge-
legenen Grundstllcke .

5 . Erläuterung der Planung

\. Die Planung nimmt besonderen Bezug auf die aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse bezüglich einer sicheren und
städtebaulich richtigen Straßengestaltung.
Neueste Enpfehlungen und Richtlinien - wie etwa die
Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen EAE 85
wurden berücksichtigt
Zudem sind in intensiven Vorgesprächen mit dem zuständigen
Straßenbauamt in Speyer, als unterer Straßenbaubehörde. alle
Notwendigkeiten abgeklärt worden.

Folgende Maßnahmen sind zur Umgestaltung der Ortseinfahrt
aus Richtung Süden geplant :

Trennung der Verkehrsarten
Separat geführter Geh- und Radweg, soweit möglich durch
Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt, sonst durch Hoch
bord von der Fahrbahn getrennt
Auftei[ung der Fahrbahn durch eine begrünte Mitte].inse],
die gleichzeitig als überquerungshilfe dient. mit dem
Ziel , gleichzeitig mit
dem hiermit verbundenen Fahrbahnversatz geschwindigkeits-
dänpfend zu wirken und die Gestaltung des Straßenraumes
durch zuätzliche Begrünung zu verbessern.
Einengung des Straßenraumes durch Anpflanzen von groß-
kronigen Bäumen und durch Errichtung eines ''Rebentores''
sowie einer laubengangähnlichen begrüßten Rankhilile an der
Ostseite der Straße (wegen vorhandener Gasleitung) eben-
falls mit dem Ziel, durch die Torwirkung geschwindigkeits-
dämpfend zu wirken .

\

6 Gestaltungsplan zum Bebauungsplan

(

Aufgrund der notwendigen, sehr differenzierten Gestaltung
des Straßenraumes wurde ein Gestaltungsplan zum Bebau-
ungsplan in größerem Maßstab ausgearbeitet. der alle wesent
eichen gesta[terischen und technischen Angaben enthä].t
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Der Gestaltungsplan ist zwar nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes, jedoch soll er diesen erläutern. sodaß eine
größtmögliche Rechtssicherheit gewährleistet ist und zudem
für a]].e Btlrger die flöglichkeit besteht. sich bereits früh-
zeitig mit den Detailfragen der Planung zu beschäftigen und
Anregungen und Bedenken hierzu im Rahnen der Bürgerbeteili-
gung gem. S3 BauGB vorzubringen.

7 Planentwicklung und Folgeverfahren

Um eine schne]].e und reibungslose Durchführung von weiteren
Planungs- und anschließenden Baumaßnahmen zu gewährleisten,
wurde das zuständige Straßenbauamt Speyer als untere
Straßenbaubehörde schon im Vorfeld in die Planung mit einbe-
zogen
Die Ausführungsplanung kann erfolgen. wenn der Bebauungsplan
als Satzung beschlossen ist .
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8 Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit

Die Kosten für den Umbau der Bundesstraße werden vom Träger
der Straßenbaulast übernommen. (vgl. S12 LStrG)

Die Kosten für die Unterhaltung der Bepflanzung - bewässern.
düngen, zurückschneiden sind insbesondere im Bereich der
vorgesehenen Rebentore von der Gemeinde Herxheim am Berg zu
tragen

Herxheim am Berg, den
1. 0kt. t990

n:/: :ä$%#,:;:==:
Bebauur:gsplanes.
Kreisverwaltung E3aci Dürkheim
Bad Dürkheim, den 4d'.8.ëZ...,/\g'y}/



Az . : 610-13/H-IVa-R

BESTATIGUNG

Die Begr(endung zum Bebauungsplan ''Südli.cher Ortseingang" der Ortsgemeinde
Herxheim/Berg hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen des obengenannten Bebauungsplanes vom

22 . 05 . 1989 - 30 . 06 . 1989

in den Dienste'äumen der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim öffentlich
a usgelegen .

Die Auslegung wurde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Frei.nsheim vom
11.05.1989 öffentli.ch bekanntgemacht.

Herxheim/Berg , 28.05 . 1990

Schlapp
Ortsbürgermeister
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